§ 20
Teilnahme von Österreichern an 
Turnieren im Ausland und an
internationalen Turnieren im Inland

1.
Start bei Turnieren im Ausland, die nach dem Reglement der FEI abgewickelt werden:

1.1
Will ein Reiter/Fahrer/Voltigierer, für den gem RG der BFV die Nennung abzugeben hat, an einem solchen Turnier teilnehmen, hat er diesen Wunsch bis spätestens zwei Wochen vor dem prinzipiellen Nennungsschluss dem zuständigen Spartenreferenten des BFV bekannt zu geben. Der Reiter / Fahrer muss eine gültige österreichische Lizenz besitzen sowie bei den in § 18 angeführten Sparten zumindest die vorgeschriebene Startkarte, und das Pferd hat im Pferderegister des BFV eingetragen zu sein.
1.2
Der BFV kann in Wahrung der Interessen des österreichischen Pferdesports eine Startgenehmigung verweigern. Dies ist insbesondere der Fall, wenn zum gleichen Zeitpunkt eine österreichische Meisterschaft gemäß Abschnitt B XIII stattfindet, bei welcher der Antragsteller startberechtigt ist.

1.3
Falls die Qualifikationsrichtlinien des Referates erfüllt sind, entscheidet das zuständige Referat über eine Entsendung. Sodann gibt der BFV die Nennung ab.

2.
Start bei Turnieren im Inland, die nach dem Reglement der FEI abgewickelt werden:


Die Vorgangsweise der Nennung ist in der Ausschreibung zu fixieren.


Die Teilnahmeberechtigungen der österreichischen Reiter / Fahrer / Voltigierer werden vom Spartenreferat festgelegt.

3.
Start bei nationalen Turnieren anderer FN:

3.1
Zur Teilnahme an nationalen Turnieren im Ausland benötigt der Teilnehmer eine Auslandsstartgenehmigung seines LFV.
 3.2
Diese Genehmigung (Einverständniserklärung) darf nur mit Zustimmung des zuständigen Spartenreferenten erteilt werden.
3.3
Nach erfolgter Genehmigung und Erteilung der Gastlizenz des Veranstalterlandes ist die Nennung durch den Teilnehmer selbst durchzuführen.

